
LZ 9 · 2018

RECHT & STEUER | 17

Wer erhält Zahlungsansprüche?
Pächter oder Verpächter – wem steht 

bei Pachtende eines vor dem 31. De-

zember abgeschlossenen Vertrages 

über die Verpachtung von Landwirt-

schaftsflächen nebst Zahlungsansprü-

chen die dem Pächter nach der EU- Ag-

rarreform 2015 „neu“ zugewiesene Prä-

mie zu? Diese Rechtsfrage ist Gegen-

stand des Urteils des Landwirtschafts-

senats des Pfälzischen Oberlandesge-

richts (OLG) Zweibrücken vom 15. Feb-

ruar 2018 (AZ: 4 U 111/17 Lw).

Im Streitfall hatte ein Landwirtsehe-

paar im Jahr 2007 Ackerland sowie eine 

der Pachtfläche entsprechende Anzahl 

von GAP-Zahlungsansprüchen bis zum 

Jahresende 2016 verpachtet. Gleichzei-

tig war die Rückgabe dieser Zahlungs-

ansprüche bei Pachtende vereinbart. 

Aufgrund der EU-Agrarreform 2015 ver-

loren die mitverpachteten Zahlungsan-

sprüche zum 31. Dezember 2014 kraft 

Gesetzes ihre Gültigkeit. Dem Pächter 

wurde jedoch auf der Grundlage der 

beihilfefähigen Pachtfläche auf seinen 

Antrag hin im Jahr 2015 eine gleichho-

he Anzahl von Zahlungsansprüchen neu 

zugewiesen. Bei Pachtende gab der 

Pächter die Ackerfläche zurück, verwei-

gerte jedoch die Übertragung der „neu-

en“ Zahlungsansprüche, weil diese ihm 

persönlich als Betriebsinhaber zuge-

teilt worden seien. Die Verpächter erho-

ben gegen ihn da raufhin mit Erfolg Kla-

ge vor dem Amtsgericht – Landwirt-

schaftsgericht Alzey auf Übertragung 

einer der Pachtfläche entsprechenden 

Anzahl von GAP-Zahlungsansprüchen. 

Mit seiner Berufung dagegen hatte der 

Pächter beim OLG keinen Erfolg.

Weil in der EU-Agrarreform 2015 kein 

grundsätzlicher Wechsel des Fördersys-

tems liegt, umfasst die pachtvertraglich 

begründete Rückgabepflicht, so die Er-

wägungen im Urteil des OLG, nicht nur 

die bei Vertragsschluss gültigen und 

später untergegangenen EU-Beihilfen, 

sondern auch die an deren Stelle 2015 

ersatzweise „neu“ eingeführten Zah-

lungsansprüche. Unabhängig davon be-

stehe im konkreten Fall kein Zweifel da-

ran, dass die Vertragsparteien, wenn sie 

die Agrarreform 2015 vorhergesehen 

hätten, auch die Übertragung der dem 

Pächter zugeteilten neuen Zahlungsan-

sprüche an die Verpächter bei Pachten-

de vereinbart hätten; das folge aus einer 

ergänzenden Auslegung des Pachtver-

trages. Eine andere Beurteilung würde 

dem Pächter einen nicht gerechtfertig-

ten Zufallsgewinn verschaffen. 

Weil die entschiedene Rechtsfrage über 

den Einzelfall hi naus Bedeutung für den 

Landpachtverkehr hat und sich auch 

künftig in einer Vielzahl von Fällen stel-

len kann, hat das Pfälzische Oberlan-

desgericht wegen grundsätzlicher Be-

deutung die Revision zum Bundesge-

richtshof (BGH) in Karlsruhe zugelas-

sen. Rechtsanwalt Rainer Friemel

Holznutzungen steuerbegünstigt
Steuerliche Behandlung bei Schäden durch das Sturmtief Friederike

Das Sturmtief Friederike hat am 18. Ja-

nuar teilweise erhebliche Schäden im 

Forst verursacht. Was viele nicht wis-

sen: Holznutzungen nach dem Sturm-

tief Friederike sind steuerbegünstigt.

Insbesondere Windbruch oder Wind-

wurf macht vielerorts außergewöhnli-

che Nutzungen erforderlich. Damit wird 

Friederike gerade im Rheinland unwei-

gerlich zu einem Verkauf von Sturm- be-

ziehungsweise Kalamitätsholz führen. 

Solche Zusammenballungen von Nut-

zungen, zum Beispiel durch Sturmereig-

nisse, hat der steuerliche Gesetzgeber 

besonders geregelt. Bei diesen soge-

nannten Kalamitätsnutzungen greifen 

spezielle Steuervergünstigungen. Diese 

führen dazu, dass ein Holzverkauf 

schon ab dem ersten Festmeter nur zum 

halben Satz besteuert wird. Dieselben 

Regelungen greifen bei Nutzungen, die 

wegen Eis, Schnee, Insektenfraß, Brand 

aber auch sonstigen Naturereignissen 

unvermeidlich waren. 

Um von der Steuervergünstigung zu pro-

fitieren, sind aber gewisse Vorausset-

zungen zu erfüllen. Wichtig ist, dass die 

Schäden aufgrund höherer Gewalt un-

verzüglich den Finanzbehörden mitge-

teilt werden. Dies sollte zwingend vor 

dem Beginn der Aufarbeitung passieren, 

um eine forstfachliche Begutachtung 

durch einen Forstsachverständigen der 

Finanzverwaltung sicherzustellen. Dazu 

gibt es einen amtlichen Vordruck, der in 

jedem Falle benutzt werden sollte. Eine 

bloße Schadensmeldung gegenüber der 

Forstverwaltung reicht nicht aus. Auch 

bedarf es eines Nachweises, der die ver-

äußerten oder entnommenen Holzmen-

gen getrennt nach ordentlichen und au-

ßerordentlichen Nutzungen ausweist. 

Dies kann bei forstwirtschaftlichen Zu-

sammenschlüssen zum Beispiel durch 

deren Förster passieren. 

Spätestens 14 Tage vor Abfuhr des Hol-

zes ist die tatsächlich angefallene Holz-

menge der Finanzbehörde dann schrift-

lich in Form einer Abschlussmeldung 

anzuzeigen. Sämtliche Gewinne oder 

Steuervorteile aus dieser besonderen 

Nutzungsform sind der Finanzverwal-

tung gegenüber schriftlich zu beantra-

gen. Zwar ist nicht ganz klar, wie sehr 

sich die betroffenen Land- und Forst-

wirte beeilen müssen. Eine unverzügli-

che Anzeige wird aber in aller Regel nur 

bejaht, wenn sie innerhalb von drei Mo-

naten seit Schadenseintritt und bis zum 

Beginn der Aufarbeitung erfolgt ist. Hil-

festellung bei der steuerlichen Abwick-

lung leisten die Steuerberater und Mit-

arbeiter in den Niederlassungen der 

PARTA. 

Steuerberater Nina Holtwick, PARTA Buch-

stelle für Landwirtschaft und Gartenbau 

GmbH, Niederlassung Lindlar

Der Anspruch auf 

GAP-Zahlungen 

ändert sich durch 

die EU-Agrarreform 

2015 im Verhältnis 

zwischen Pächter 

und Verpächter 

nicht.
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Vergünstigungen 

für die Holznutzun-

gen nach dem 

Sturmtief Friederike 

ermöglichen schon 

ab dem ersten Fest-

meter eine Besteue-

rung zum halben 

Satz. Doch dafür 

müssen die Schäden 

unverzüglich den 

Finanzbehörden 

mitgeteilt werden.
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